
Messer im Waffengesetz 
Stand vom 18.04.2024 

 

Das WaffG wurde zuletzt am 19.06.2020 und die AWaffV zuletzt am 01.09.2020 geändert. Eine 
derzeitig aktuelle "Neu-Regelung" mit "Kürzung der zulässigen Klingenlänge bei Messern" gibt es 
damit nicht. 

Es gelten also nach wie vor 

1. Messer können allgemein Waffen als tragbare Gegenstände sein - WaffG § 1 Abs. 2 Ziffer 2. lit. 
a), 

2. näheres ist in Anlage 1 WaffG geregelt - WaffG § 1 Abs. 4, 

3. Umgang mit "Waffen" (das sind also nicht nur Schusswaffen, sondern können auch Messer 
sein) ist nur Personen mit vollendetem 18. Lebensjahr gestattet - WaffG § 2 Abs. 1, 

4. Messer können unter "tragbare Gegenstände" fallen, insbesondere als Hieb- und Stoßwaffen - 
WaffG, Anlage 1, Abschnitt 1, Unterabschnitt 2, Punkt 1.1, und speziell Punkt 2. (Springmesser, 
Fallmesser, Butterflymesser), 

5. Spring- und Fallmesser, Faustmesser und Butterflymesser sind "verbotene Waffen" - WaffG, 
Anlage 2, Abschnitt 1, Punkt 1.4, 

6. vom Verbot laut o. g. Punkt 5. sind ausgenommen Springmesser, wenn die Klinge seitlich aus 
dem Griff herausspringt und der aus dem Griff herausragende Teil der Klinge höchstens 8,5 cm 
lang ist und (!) nicht zweiseitig geschliffen ist (KEINEN Millimeter!) - WaffG, Anlage 2, Abschnitt 1, 
Punkt 1.4.1, 

7. Interpretation in Form der nur die Behörden (nicht: die Gerichte!) bindenden WaffVwV geht dort 
in "zu Unterabschnitt 2: Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 2 Nummer 1.1" im praktisch 2. Absatz 
davon aus, dass z. B. zweiseitig geschliffene Messer, Dolche und Säbel zu den Hieb- und 
Stoßwaffen zählen, wobei eine Einzelfallprüfung vorzunehmen ist, ob das Messer in seiner 
gesamten Gestaltung objektiv dazu bestimmt (nicht: geeignet) ist, als Waffe die Angriffs- und 
Abwehrfähigkeit von Menschen zu beseitigen oder herabzusetzen, 

keine Hieb- und Stoßwaffen sind nach dortig praktisch 4. Absatz Geräte mit abgestumpfter Spitze 
und stumpfer Scheide und nach dortig praktisch 5. Absatz Werkzeuge wie Hirschfänger, 
Jagdnicker, Macheten, Fahrtenmesser, 

bei Klapp-Messern und feststehenden Messern ist nach dortig praktisch 6. Absatz eine 
Waffeneigenschaft grundsätzlich zu verneinen, wenn die Klinge in ihren technischen Merkmalen 
(Länge, Breite, Form) der eines Gebrauchsmessers (z. B. Küchenmesser, Taschenmesser) 
entspricht, wovon in der Regel dann hiervon ausgegangen werden kann, wenn der aus dem Griff 
herausragende Teil der Klinge (mit Fehlschliff!) kürzer (!) als 8,5 cm (also KÜRZER, nicht "bis" 8,5 
cm) oder (nicht: und) nicht zweischneidig ist. 

8. Alle Hieb- und Stoßwaffen oder Messer mit einhändig feststellbarer Klinge (Einhandmesser) 
oder feststehende Messer mit Klingenlänge über 12 cm (= einschl. Fehlschliff) fallen unter das 
Verbot des Führens - WaffG § 42a Absatz 1. Das gilt laut dortigem Absatz 2 nicht für den 
Transport in einem verschlossenen Behältnis (geschlossen reicht nicht!) und auch nicht für das 
Führen , sofern ein berechtigtes Interesse vorliegt, welches laut dortigem 3. Absatz insbesondere 



im Zusammenhang mit Berufsausübung, Brauchtumspflege, Sport oder einem allgemein 
anerkannten Zweck dient (wie Camping, Bergsteigen, Paddeln, Pilzsammeln). 

9. Beschwerden wegen den meiner Meinung nach z. T. unsinnigen und zusätzlich z. T. völlig 
unklaren Regelungen bitte an den zuständigen Bundestagsabgeordneten oder/und den 
Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages richten. Bis zur Gültigkeit einer dann neuen 
Regelung sind die o. g. Punkte 1. bis 8. geltendes Recht und strikt umzusetzen. "Aufregung" ist 
sinnlos. 

Mit freundlichen Schützen-Grüßen 

Reiner Brumme 

Rechtsanwalt i.R. 

Vorsitzender Gebirgs-Schützenverein Carl Stülpner e. V. 

Mittelstraße 7 

09113 Chemnitz 

Tel.: 0371 / 808 11 88 

www.ra-brumme.de 

 

 

Für den SACHKUNDIGEN und auch des Lesens mächtigen anbei sofort im Web eruierbare offizielle 

Angaben der Polizei Sachsen, NRW und Bayern zu einschneidigen Messern bis 12 cm Klingenlänge und 

deren Führen.  

Die nächste Frage bitte vorher selbst mit eigener Sachkunde am eigenen Laptop klären. 

 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 


